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C h a r t e r v e r t r a g
Die Firma ConAvia, 84169 Altfraunhofen, nachstehend Vercharterer genannt, und

…………………………………..., nachstehend Charterkunde genannt, vereinbaren:

1.

Der Charterkunde mietet von ConAvia das Luftfahrzeug Robin 2160D mit dem Kennzeichen D-EIWR / D-ESBR.

2.

Der Mietpreis richtet sich nach der jeweils gültigen Preisliste des Vercharterers. Diese ist im Internet unter www.conavia.com einsehbar. Wird eine Flugstunde nicht voll in Anspruch genommen, errechnet sich der Mietpreis auf Minutenbasis. Die für den Mietpreis maßgebliche Flugzeit wird anhand des Bordbuches ermittelt, im Zweifelsfall anhand der Verkehrslisten der Landeplätze. Nicht im Mietpreis inbegriffen sind:

· Landegebühren auf dem Flugplatz Jesenwang, anderen Landeplätzen sowie Unter- bzw. Abstellgebühren auf  anderen Plätzen

· Streckenführungs- und sonstige Flugsicherungsgebühren.

Die Landegebühren in Jesenwang werden dem Charterkunden auf jeden Fall von ConAvia in Rechnung gestellt. (bitte nicht selber zahlen)
3.

Der Charterkunde kann nach einem Überprüfungsflug mit einem von ConAvia bestimmten Fluglehrer zu den unten aufgeführten Bedingungen anchartern. Buchungen sind über die Firma Air Charter in Jesenwang zu machen.

Tel.: 08146 / 1444 oder 0179 / 294 3197. Der Charterkunde stellt eine Kopie von gültiger Lizenz und Medical zur Verfügung.
4.

Der Mieter ist nicht berechtigt, das Flugzeug weiter zu verchartern bzw. die Bedienung einem Dritten zu überlassen.

5.

Vor jedem Flug ist die Charterdauer anzugeben. Wenn das Flugzeug für den ganzen Tag gebucht wird, beträgt die Mindestabnahme wochentags 3 Stunden, samstags, Sonn- und Feiertags 4 Stunden. Bei Nichtinanspruchnahme eines vorbestellten Flugzeuges ( schlechtes Wetter ausgenommen ) verpflichtet sich der Charterkunde dies dem Vercharterer so früh wie möglich mitzuteilen.
6.

Unterwegs erforderliche Reparaturen dürfen nicht ohne ausdrückliche Rücksprache/Genehmigung des Vercharterers durchgeführt werden. Die Reparaturkosten trägt der Vercharterer, sofern kein fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln vorliegt. Festgestellte Mängel sind in der Open Item List ( im Bordbuch ) einzutragen.
7. 

Der Charterkunde hat dem Vercharterer alle ihm zu vertretenden Schäden zu ersetzen. Dies gilt insbesondere für Beschädigungen des Luftfahrzeuges und seines Zubehörs, für Folgeschäden hieraus sowie für gesetzliche Haftpflichtverpflichtungen des Vercharterers gegenüber Dritten, sofern diese nicht von der für das Luftfahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung getragen werden. Der Charterkunde hat eigenes Verschulden und das Verschulden von Personen, die mit seiner Zustimmung Zutritt zum Luftfahrzeug erhalten, zu vertreten. Dem Charterkunden obliegt der Nachweis, dass er den Schadensfall nicht zu vertreten hat. 
8.

Es besteht folgender Versicherungsschutz:

· Haftpflicht-Deckungssumme für Personen- und Sachschäden nach LuftVG in Kombination mit Unfallversicherung für den Passagiersitzplatz (CSL-Deckung)

· Vollkaskoversicherung mit 1.000.-€ Selbstbeteiligung je Schadensfall

Der Charterkunde hat das Recht, jederzeit in die gültigen Versicherungspolicen Einsicht zu nehmen.

Schäden am Flugzeug die der Charterkunde zu vertreten hat, macht zunächst der Vermieter bei der Kaskoversicherung geltend. Sofern die Kaskoversicherung nicht oder nicht voll eintritt, haftet der Mieter dem Vermieter in vollem Umfang. Der Mieter hat in jedem Falle die Selbstbeteiligung des Vermieters an der Kaskoversicherung und den Schadenfreiheitsrabatt dem Vermieter zu erstatten. Im Totalschadensfall zzgl. den Restbetrag der Jahresprämie.
9.

Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass das LFZ auf anderen als dem Heimatflugplatz ordnungsgemäß verankert und gesichert bzw. hangariert wird. Bei schlechter Witterung, insb. Sturmwarnung, ist das Flugzeug zu hangarieren, die Kosten hierfür trägt der Charterkunde. Wird das Flugzeug aus Wettergründen auf einem anderen Flugplatz abgestellt, trägt der Charterkunde die Kosten für Abstellung und Rückführung.

10.

Es besteht keine Haftung des Vercharterers für Schäden, die dadurch entstehen, dass der Mieter infolge eines Ausfalles des von ihm angemieteten Luftfahrzeuges sein Ziel nicht erreichen kann.

11.

Der Charterkunde erklärt verbindlich und unwiderruflich für sich, seine Erben und seine Gäste, gegenüber dem Vercharterer auf Schadenersatzansprüche, die über die Leistungen der vom Gesetz vorgeschriebenen Mindestverpflichtungen hinausgehen, zu verzichten.
12.

Sollte das Luftfahrzeug durch Verschulden des Charterkunden bei grober Fahrlässigkeit oder auch Vorsätzlichkeit nicht wieder eingesetzt werden können oder durch Beschädigung fluguntüchtig werden, so werden dem Charterkunden bis das Flugzeug wieder lufttüchtig zur Verfügung steht die Mindestabnahmestunden gemäß Punkt 5 in Rechnung gestellt.

13.

Der Mieter erklärt mit Unterzeichnung des Vertrages, dass er selbst berechtigt und in der Lage ist, das gemietete Luftfahrzeug zu führen. Er steht dafür ein, dass das Luftfahrzeug gemäß den Bestimmungen der LuftVO, des LuftVG und sonstiger, den Flugbetrieb betreffenden, Vorschriften geführt wird. Es wird ausdrücklich auf die sog. 90-Tage-Regel (mind. 3 Landungen innerhalb 90 Tage) hingewiesen.

Der Mieter hat sich bei der Übernahme des Luftfahrzeuges von dessen Lufttüchtigkeit zu überzeugen und davon, dass die notwendigen Papiere (Checkliste, Flughandbuch etc.) vorhanden sind. Vor Abflug ist zu kontrollieren, dass notwendige Kontrollen nicht während des geplanten Vorhabens fällig werden. Der Mieter trägt die alleinige Verantwortung für ausreichenden Kraftstoffvorrat an Bord.

14.

Der Charterpreis versteht sich stets von Jesenwang, er beinhaltet, bei Nasscharter, nur Treibstoff und Öl zu Jesenwang-Bedingungen. Mehrkosten im Ausland, oder an anderen deutschen Flugplätzen, die durch  höheren Benzinpreis entstehen, sind vom Mieter zu tragen. Treibstoffquittungen, die beim Vermieter eingereicht werden müssen immer mit dessen Namen „ConAvia“ und Anschrift versehen sein. Die MWSt. auf dem Treibstoffpreis kann nur ausbezahlt oder gegenverrechnet werden, wenn diese entsprechend auf der Quittung ausgewiesen ist. Dies gilt nur für die deutsche Mehrwertsteuer. Die jeweils getankte Menge ist im Bordbuch zu verzeichnen.
15. 

Nebenabreden sind nicht getroffen, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig, anfechtbar oder sonst unwirksam sein oder werden sollten, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt.
Erfüllungsort ist Jesenwang und Gerichtsstand für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist Landshut.

Jesenwang, den ___________________

Vermieter                                                                        Charterkunde

..............................................                                            ..............................................................
ConAvia 
Bankverbindung: Sparkasse Landshut, BLZ 743 500 00, Konto 4325346

ConAvia Oliver Will, Finkenstrasse 12, 84169 Altfraunhofen
